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Erhebungsblatt für Werkunternehmer_innen 

Dieses Formular dient der Genehmigung von Werkverträgen. Erst nach 
Mitteilung einer Genehmigung, kann die Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. 
Ohne bestätigtem Erhebungsblatt besteht kein Werkvertrag bzw. können 
keine Leistungen durch Werkunternehmer_innen erbracht werden. Das 
Erhebungsblatt ist computergestützt auszufüllen und per E-Mail an 
posteingang-sekretariat@oeh.univie.ac.at zu senden oder im Sekretariat 
der UV abzugeben. 

Eingangsvermerk 

Angaben zum beauftragenden Organ 

Ebene:  Studienvertretung 
Name des Organs oder 
Projektnummer: XYZ 

Angaben der Auftragnehmer_in 

Vorname: 
(Auftragnehmer_in)

Martha Nachname: 
(Auftragnehmer_in)

Kleinunternehmer 

Adresse 
Straße, Hausnummer: Musterhausstraße 8 

PLZ: 1000 Ort: Wien Land: AT 

Bei Adressen außerhalb Österreichs:  
Ist ein Wohnsitz/gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich gegeben? 

 Ja
 Nein

Geburtsdatum: 04.01.1900 Staatsangehörigkeit: Österreich / … 

Sozialversicherungs- 
nummer (Österreich): 

0002 Steuer-Nummer: 000-0000

E-Mail-Adresse: martha@muster.com Telefonnummer: 0043 654 

Angaben zum Vertragsverhältnis / Details zur Werkleistung 

Beginn der Tätigkeit: 
(TT.MM.YYYY)

01.11.2015 
Ende der Tätigkeit: 
(TT.MM.YYYY) 30.11.2015 

Vereinbartes  
Honorar (brutto) *     120,00 

Das Honorar enthält 
 20% Umsatzsteuer

 Keine Umsatzsteuer gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994

Beschreibung der Tätigkeit / der zu erbringenden Leistung(en): 

Layout der Broschüre XY und Erstellung einer druckfähigen Datei /… 

Wirst du zur persönlichen Arbeitsleistung verpflichtet? 
 Ja

 Nein

Kannst du dich ohne Rücksprache eine Ersatzperson als Vertretung bestellen? 
 Ja

 Nein

Wirst du regelmäßig für verschiedene Auftraggeber_innen tätig? 
 Ja

 Nein

Werden dir Betriebsmittel (z.B.: PC, Moderationskoffer, etc.) von uns zur Verfügung gestellt? 
 Ja

 Nein

Werden im Rahmen der Tätigkeit Weisungen an die Auftragnehmer_in erteilt? 
 Ja

 Nein

Wirst du dieses Kalendermonat nochmals, oder im auf das Ende der Tätigkeit folgenden Kalendermonat erneut für 
ein Organ der Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien tätig? 

  Ja

  Nein

Wie wird festgestellt, ob das Werk erfolgreich erbracht wurde? * 
Endabnahme/-übergabe der fertigen Druckdatei 

* Erst eine erfolgreiche Erbringung des Werks ermöglicht bei Einhaltung aller sonstigen Bestimmungen den Anspruch auf ein Honorar.

Auswahl FV/ZV/StV/Referat/Arbeitsbereich 

Name FV/ZV/StV/Referat/Arbeitsbereich 

Angabe 
ob 

Honorar 
inkl. USt. 
oder USt. 

befreit 
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Hinweise zum Abschluss von Werkverträgen 
Gewerbetreibende mit Gewerbeschein, freiberuflich tätige Personen und Neue Selbständige können prinzipiell auf Basis von Werkverträgen tätig 
werden. Zuvor muss allerdings festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um eine regelmäßig selbständig tätige Werkunternehmer_in im Sinne der 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen handelt bzw. ob es sich beim zu beauftragenden „Werk“ nicht um die Erbringung von Arbeitsleistungen 
durch Dienstnehmer_innen handelt, deren Entlohnung anhand von Dienstverhältnissen abzuwickeln ist. 

Die Genehmigung des Erhebungsblattes gilt als Genehmigung des Werkvertrages. Für den Werkvertrag gilt österreichische Recht sowie der 
Gerichtsstand Wien als vereinbart. Sofern eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein sollte, bleiben die übrigen Bestimmungen 
davon unberührt. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen tritt eine Regelung, die dem Willen der vertragsschließenden Parteien am 
ehesten entspricht und mit welcher der von ihnen verfolgte wirtschaftliche Zweck am ehesten erreicht werden kann. Ohne Genehmigung des 
Erhebungsblattes ist kein Werkvertrag abgeschlossen und somit auch eine Verrechnung von Leistungen ausgeschlossen. Sofern angefordert, ist die 
Vorlage von Mitteilungen der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft betreffend des Versicherungsschutzes der Unternehmer_in Teil der 
erfolgreichen Leistungserbringung im Rahmen des genehmigten Werkvertrages. Ebenso gilt die rechtzeitige Vorlage einer Rechnung gem. UStG nach 
Beendigung sämtlicher anderer Tätigkeiten aufgrund dieses Werkvertrages, als Teil der erfolgreichen Leistungserbringung der Unternehmer_in. Erst bei 
vollständiger und erfolgreicher Leistungserbringung besteht ein Anspruch auf das vereinbarte Honorar.  

Rechtsverbindliche Erklärung der Auftragnehmer_in 

Vorname: 
(Auftragnehmer_in) 

Martha Nachname: 
(Auftragnehmer_in) 

Kleinunternehmer 

 1 Ich erbringe Leistungen als juristische Person.
Firma:

X 2 Ich bin Gewerbetreibende_r gem. GSVG Gewerbeschein liegt vor. 

 3 Ich bin freiberuflich tätig. Kammer-Zugehörigkeit:

4 4 Ich bin Neue Selbständige gem. GSVG
Meine dauernde selbständige Tätigkeit ist bei Finanzamt und Sozial-
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) gemeldet. 

 5 Ich bin Freie Dienstnehmer_in gem. ASVG Punkt 1 bis 4 treffen nicht zu.

Hiermit erkläre ich als Auftragnehmer_in, dass ich anhand der Gesamtbeurteilung der zu erbringenden Leistung, ihrer Rahmenbedingungen und der mir 
innerhalb dieses Erhebungsblattes gestellten Fragen, zu der Einschätzung gelangt bin, dass als Vertragsart ein Werkvertrag vorliegt. Ich verpflichte mich 
zur Beachtung sämtlicher gewerbe- und steuerrechtlicher Bestimmungen die daraus entstehen. Mir ist bekannt, dass ich für die Versteuerung der 
Einnahmen sowie die Abfuhr von Sozialversicherungsbeiträgen an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft selbst verantwortlich bin.  

Ich bestätige, dass eine Meldung meiner selbständigen Tätigkeit beim zuständigen Finanzamt vorliegt. Des Weiteren bestätige ich sämtliche Meldungen 
gem. GSVG aufgrund meiner nicht ruhend gemeldeten dauerhaften selbständigen Tätigkeit an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft erstattet zu haben. Ich bestätige, dass ich die für die Erbringung der Werkleistung gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen bzw. 
Befähigungsnachweise besitze. Ich bestätige im vergangenen Kalendermonat in keinerlei Vertragsverhältnis zur gesamten öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft „Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien“ gestanden zu haben. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle Angaben innerhalb dieses Erhebungsblattes wahrheitsgemäß erfolgt sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
ich im Falle unrichtiger Angaben innerhalb dieses Erhebungsblattes gegenüber der Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien für einen daraus 
resultierenden Schaden haftbar bin. Während des aufrechten Vertragsverhältnisses habe ich das Wirtschaftsreferat der Hochschüler_innenschaft an der 
Universität Wien von jeder Änderung der angegebenen Daten umgehend schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

Datum: 15.10.2017 
Unterschrift  
Auftragnehmer_in 

Anmerkungen/Sonstiges: Bestätigung  
ZeichnungsberechtigteR 

Der Werkvertrag wird 

 genehmigt.

 abgelehnt. Begründung:

Anmerkungen/Auflagen/Sonstiges: 

UV-Vorsitzteam Wirtschaftsreferat 

UNTERSCHRIFT 
(Scan ausreichend) 

UNTERSCHRIFT 
(Scan ausreichend) 

Name des 
Unternehmens (bei 

juristischen 
Personen)

Kammer-
Mitgliedschaft 

(Österreichische) 
Frei-Berufler

Der Rechtsbegriff der Freien Berufe stimmt in Deutschland und Österreich NICHT überein. D.h.: Deutsche Freiberufler 
entsprechen NICHT den österreichischen Freiberuflern, sondern gelten in Österreich meist zu den NEUEN Selbständigen! 


